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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Fiber and Light - Consulting & Vertrieb, Inh. Markus 
Schüller, Nachtigallweg  16, 97616  Bad Neustadt a.d.Saale (nachfolgend kurz „VERKÄUFER“ 
genannt) und ihren Kunden (im Folgenden kurz "KUNDE" genannt, zusammen hier auch als 
die „PARTEIEN“ bezeichnet), insbesondere für Verträge über den Verkauf und die Lieferung 
von Glasfaserkabeln, Connectivities sowie Kabelschutz- und Mikrokabelrohren (nachfolgend 
kurz „Ware“, „Waren“, „Produkt“ oder „Produkte“ genannt) durch den VERKÄUFER an den 
KUNDEN gelten ausschließlich diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden kurz 
„AVB“ genannt). 

1.2. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 
KUNDEN gültigen bzw. jedenfalls in zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenver-
einbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass der VERKÄUFER in jedem Ein-
zelfall wieder auf sie hinweisen müsste. 

1.3. Diese AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allge-
meine Geschäftsbedingungen des  KUNDEN werden nur dann und insoweit Vertragsbestand-
teil, als der VERKÄUFER ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der KUNDE im Rahmen 
der Bestellung auf seine AGB verweist und der VERKÄUFER dem nicht ausdrücklich wider-
spricht. 

1.4. Individuelle Vereinbarungen (z.B. Angebotsdokumente, Rahmenlieferverträge, Qualitätssi-
cherungsvereinbarungen oder dergleichen) und Angaben in der Auftragsbestätigung des 
VERKÄUFERS haben Vorrang vor den AVB. Handelsklauseln sind im Zweifel gem. den von der 
Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms® in der bei Ver-
tragsschluss gültigen Fassung auszulegen. 

1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des KUNDEN in Bezug auf den Vertrag (z.B. Frist-
setzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser AVB 
schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften 
und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden 
bleiben unberührt. 

1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch 
ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in die-
sen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

1.7. Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen das generische Maskulinum verwendet wird, 
gilt dies einzig und allein aus Gründen der Einfachheit, ohne dass damit irgendeine Wertung 
verbunden ist. 

2. Vertragsschluss 

2.1. Die Angebote des VERKÄUFERS sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn dem 
KUNDEN Kataloge), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektroni-
scher Form – überlassen worden sind, an denen der VERKÄUFER sich Eigentums- und Urhe-
berrechte vorbehält.  
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2.2. Die Bestellung der Ware durch den KUNDEN gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern 
sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist der VERKÄUFER berechtigt, dieses Ver-
tragsangebot innerhalb von 5 Tagen nach seinem Zugang beim VERKÄUFER anzunehmen). 

2.3. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslie-
ferung der Ware an den KUNDEN erklärt werden.  

3. Lieferzeit und Lieferverzug 

3.1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. vom VERKÄUFER bei Annahme der Bestellung 
angegeben. Verbindliche Lieferfristen bedürfen der Schriftform. 

3.2. Sofern verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die der VERKÄUFER nicht zu vertreten hat, 
nicht eingehalten werden können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der VERKÄUFER 
den KUNDEN hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue 
Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist 
der VERKÄUFER berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits er-
brachte Gegenleistung des KUNDEN wird der VERKÄUFER unverzüglich erstatten. Nichtver-
fügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung 
durch Zulieferer, wenn der VERKÄUFER ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
hat, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa aufgrund höherer Gewalt oder wenn der 
VERKÄUFER im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist. 

3.3. Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall 
ist aber eine Mahnung durch den KUNDEN erforderlich. 

3.4. Die Rechte des KUNDEN gem. diesen AVB und die gesetzlichen Rechte des VERKÄUFERS, ins-
besondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Un-
zumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

4. Leistung, Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 

4.1. Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 
Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des KUNDEN wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist 
der VERKÄUFER berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen).  

4.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spä-
testens mit der Übergabe auf den KUNDEN über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Ge-
fahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Ver-
zögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Der Über-
gabe steht es gleich, wenn der KUNDE im Verzug der Annahme ist. 

4.3. Kommt der KUNDE in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzö-
gert sich die Lieferung aus anderen, vom KUNDEN zu vertretenden Gründen, so ist der VER-
KÄUFER berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwen-
dungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.  

4.4. Der Nachweis eines höheren Schadens und der gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz 
von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die 
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Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem KUNDEN bleibt der 
Nachweis gestattet, dass dem VERKÄUFER überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

5. Preise und Zahlungsbedingungen 

5.1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses aktuellen Preise des VERKÄUFERS, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Um-
satzsteuer. 

5.2. Beim Versendungskauf trägt der KUNDE die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer 
ggf. vom KUNDEN gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern 
und sonstige öffentliche Abgaben trägt der KUNDE. 

5.3. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lie-
ferung der Ware. Der VERKÄUFER ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durch-
zuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklärt er spätestens mit der Auftragsbestäti-
gung. 

5.4. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der KUNDE in Verzug. Der Kaufpreis ist wäh-
rend des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Der VER-
KÄUFER behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Ge-
genüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) 
unberührt. 

5.5. Dem KUNDEN stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben 
die Gegenrechte des KUNDEN gem. dieser AVB unberührt. 

5.6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens), dass der Anspruch des VERKÄUFERS auf den Kaufpreis durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des KUNDEN gefährdet wird, so ist der VERKÄUFER nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).  

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1. Der VERKÄUFER bleibt grundsätzlich bis zum vollständigen Eingang der geschuldeten Vergü-
tung Eigentümer der gelieferten Ware. Der KUNDE hat die Ware bis zum Eigentumsübergang 
sorgfältig und pfleglich zu behandeln. 

6.2. Die Ware ist bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der laufenden Ge-
schäftsbeziehung zwischen den Parteien Eigentum des VERKÄUFERS und somit weder einer 
Verpfändung, noch einer Sicherungsübereignung zugänglich. Die Ware ist für den KUNDEN 
trotz dessen weiterhin im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkäuflich. 

6.3. Der KUNDE ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er 
tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
MwSt.) der Forderung an den VERKÄUFER ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder 
nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
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KUNDE auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des VERKÄUFERS, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der VERKÄUFER wird die Forderung nicht ein-
ziehen, solange der KUNDE seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 
dies der Fall, so kann der VERKÄUFER verlangen, dass der KUNDE dem VERKÄUFER gegenüber 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforder-
lichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Drit-
ten) die Abtretung mitteilt. 

6.4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Produkte durch den KUNDEN wird stets für den VER-
KÄUFER vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, nicht dem VERKÄUFER gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwirbt der VERKÄUFER das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entste-
hende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 

6.5. Werden die Produkte mit anderen, dem VERKÄUFER nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwirbt der VERKÄUFER das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des KUNDEN als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
der KUNDE dem VERKÄUFER anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der KUNDE verwahrt das 
so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den VERKÄUFER. 

6.6. Der KUNDE tritt an den VERKÄUFER auch diejenigen Forderungen zur Sicherung ab, die durch 
die Verbindung der Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

6.7. Der VERKÄUFER verpflichtet sich, etwaige Sicherheiten auf Verlangen des KUNDEN insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem VERKÄU-
FER. 

7. Mängelansprüche des KUNDEN 

7.1. Mängelansprüche des KUNDEN setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

7.2. Als Beschaffenheit der Ware gelten nur die eigenen Angaben des VERKÄUFERS und die Pro-
duktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. 

7.3. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, ist der KUNDE nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in 
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berech-
tigt. Im Fall der Mangelbeseitigung ist der VERKÄUFER verpflichtet, alle zum Zweck der Man-
gelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach ei-
nem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.  

7.4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der KUNDE nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen.  
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7.5. Der VERKÄUFER haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der KUNDE Schadens-
ersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS 
beruhen. Soweit dem VERKÄUFER keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.  

7.6. Der VERKÄUFER haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern dieser schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht (Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet) sowie eine Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der KUNDE 
regelmäßig vertraut) verletzt, jedoch jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der vorstehenden Pflichten haftet 
der VERKÄUFER nicht.  

7.7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

7.8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.  

7.9. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenüber-
gang. 

7.10. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; 
sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache 

8. Verjährung 

8.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprü-
che aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung.  

8.2. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer übli-
chen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 
5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche 
Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 

8.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außer-
vertragliche Schadensersatzansprüche des KUNDEN, die auf einem Mangel der Ware beru-
hen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195 , 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des 
KUNDEN gem. Ziffer 8.2 S. 1 und S. 2 (a) dieser AVB sowie nach dem Produkthaftungsgesetz 
verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

9. Allgemeine Bestimmungen 

9.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen aus 
Verträgen ist Bad Neustadt a.d.Saale. 

9.2. Auf alle sich aus den Vertragsbeziehungen zwischen dem KUNDEN und dem VERKÄUFER er-
gebenden Streitigkeiten findet, unabhängig vom rechtlichen Grund, ausschließlich das Recht 
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der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Bestimmungen des Kollisionsrechts, 
die in eine andere Rechtsordnung verweisen, Anwendung. 

9.3. Durch eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen nicht berührt. 

 

Stand: März 2023 


